
 
 

 
 
 
 
 
AOK Postfach 10 13 42 40004 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verordnung und Belieferung von Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf  
 

hier: Ergänzende Informationen auf Grundlage § 73 Abs. 8 SGB V und Übersendung 
der aktuellen Vertragspartnerliste 
 

Sehr geehrte Vertragsärztin,  
sehr geehrter Vertragsarzt, 
 
wir möchten Ihnen heute mitteilen, dass die nordrheinischen Krankenkassen zur 
Sicherstellung wirtschaftlicher Preise für die Gruppe der schwefelhexafluoridhaltigen 
Kontrastmittel (Gruppe/Fachlos S; Produkt SonoVue®) im Nachverhandlungsverfahren 
sowie für die Gruppe der Kontrastverstärker (Produkt LumiVision®) ergänzende 
Rahmenverträge für die Verordnung im Rahmen des Sprechstundenbedarfs abgeschlossen 
haben. 
 
Wir bitten Sie, für die wirtschaftliche Bestellung von SonoVue® unseren Vertragspartner 
Bracco Imaging Deutschland GmbH und von LumiVision® unseren Vertragspartner b.e. 
imaging GmbH in Anspruch zu nehmen. Die neuen Rahmenverträge umfassen jeweils die 
1er als auch die 10er Gebinde für SonoVue® bzw. 16er Gebinde für LumiVision®.  
 
Sind in einem Quartal größere Mengen von den o.g. Produkten zu ersetzen, bitten wir Sie, 
aufgrund der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Verordnung für Ihren 
Sprechstundenbedarf auch die größeren Gebinde zu berücksichtigen, um im Sinne des § 12 
SGB V eine grundsätzlich wirtschaftliche Verordnung sicherzustellen.  
 
Die Liste der wirtschaftlichen Produkte können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und stehen Ihnen für Rückfragen unter den oben 
angegebenen Kontaktdaten selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Krankenkassen in Nordrhein 
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